
TC Kirrweiler e.V.
www.Tennisclub-Kirrweiler.de

Geschäftsstelle: Steffen Schmidt (Kassenwart)

Friedrichstraße 32a, 67433 Neustadt/Weinstr., Tel.: 0172/6303038

Maikammer, den 25.03.2023

Mitgliederversammlung am 30. April 2023

Liebe Mitglieder, 

mit diesem Schreiben lade ich Euch zu unserer ordentlichen Mitgliederversammlung im Jahr 2023 
ein. 

Beginn: 13:00 Uhr

Ort:  Anlage des TC Kirrweiler, Im Unterried

Folgende Tagesordnung ist geplant:

1. Begrüßung

2. Jahresbericht der Vorstandschaft 

3. Jahresberichte der Ausschussmitglieder

4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes und der Ausschussmitglieder

6. Wahl des Jugendwarts

7. Wirtschaftsplan 2023

8. Diskussion und Entscheidung über die Neuregelung des Arbeitsdienstes 

9. Wünsche, Anregungen, Anträge (bis spätestens 16.04.2023 einreichen)

10. Sonstiges

Bitte beachtet, dass mit Punkt 8 „Diskussion und Entscheidung über die Neuregelung des 
Arbeitsdienstes“ auch ein Beschluss gefasst werden soll. Den Vorschlag der Vorstandschaft findet Ihr 
in der Anlage. Da das Thema Arbeitsdienst alle Mitglieder betrifft würde ich mich über Euer 
zahlreiches Erscheinen freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Faul

1. Vorsitzender

Anlage: Vorschlag der Vorstandschaft

Bankverbindung IBAN Vorsitzende

Sparkasse Rhein-Haardt DE27 5465 1240 1000 5300 95 1. Christian Faul, Maikammer

Sparkasse Südl. Weinstraße. DE17 5485 0010 1700 1374 80 2. Sonja Konrad, Mannheim

http://www.Tennisclub-Kirrweiler.de/


Vorschlag der Vorstandschaft für Änderungen bei dem Arbeitsdienst:

• Der Arbeitsdienst muss erst mit dem vollendeten 18. Lebensjahr geleistet werden. 
Jugendliche müssen keinen Arbeitsdienst mehr erbringen.  Ab dem vollendeten 75. 
Lebensjahr muss ebenfalls kein Arbeitsdienst mehr erbracht werden.

• Die Anzahl der zu erbringenden Stunden soll von 14 Stunden auf 10 Stunden abgesenkt 
werden.

• Die Kosten pro nicht geleisteter Arbeitsstunde soll von 12,50€ auf 20,00€ erhöht werden.

◦ 14 * 12,50€ = 175€ (Maximalbetrag früher)

◦ 10 * 20,00€ = 200€ (Maximalbetrag neu)

• Die Änderungen treten zum 01.05.2023 in Kraft


